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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /1097

Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 4. April 2006

Bundeshilfen für das Land Bremen

Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich in seinem Urteil vom 27. Mai 1992 zur
verfassungsrechtlichen Pflicht des Bundes, Haushaltsnotlageländer zu unterstützen,
u. a. wie folgt:

„Die Investitionshilfen des Bundes für besonders bedeutsame Investitionen der
Länder und Gemeinden gemäß Artikel 104 a Abs. 4 GG können gezielt auch für
Länder eingesetzt werden, die sich in einer extremen Haushaltsnotlage befinden.
Soweit eine solche Haushaltsnotlage durch das Zusammenwirken von wirtschaft-
licher Strukturschwäche und Überschuldung gekennzeichnet ist, bietet der För-
derungszweck des Ausgleichs unterschiedlicher Wirtschaftskraft eine hinreichende
Handlungsermächtigung. Der Bund ist dabei durch das föderative Gleichbehand-
lungsgebot nicht gehindert, die Investitionsförderung gerade auf solche Länder
auszurichten und zu beschränken, die von der Haushaltsnotlage betroffen sind.
Der gesamtstaatlich rechtfertigende Grund seiner Hilfe liegt gerade in der Qua-
lität der Haushaltsnotlage, in der sich so nur die betroffenen Länder befinden.“

Das vom Bundesverfassungsgericht hier angesprochene Instrument der Möglichkeit
der Hilfe über Artikel 104 a Abs. 4 GG ist für Bremen von besonderer Bedeutung.

Die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und Bremen haben am 7. März 2006
dem  Bundesrat  einen  Gesetzesantrag  zur  Änderung  des  Grundgesetzes  (BR-Drs.
178/06) vorgelegt, der u. a. die bisherige Regelung des Artikel 104 a Abs. 4 GG durch
den Artikel 104 b mit folgenden Wortlaut ersetzen soll:

„(1) Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Inves-
titionen der Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

oder

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet

oder

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums

erforderlich sind. Satz 1 gilt nicht für Gegenstände der ausschließlichen Gesetz-
gebung der Länder.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird
durch  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  oder  auf-
grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt.
Die Mittel sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regel-
mäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit
fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.

(3) Bundestag,  Bundesregierung  und  Bundesrat  sind  auf  Verlangen  über  die
Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrich-
ten.“
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Wir fragen den Senat:

1. Über welche Projekte für Hilfen nach Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz hat der
Senat in den letzten zehn Jahren mit der Bundesregierung verhandelt?

2. Welche Projekte wurden jeweils mit welchen Summen in welchen Jahren vom
Bund gefördert?

3. Welche Investitionshilfen nach Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz will der Senat
auf dem Verhandlungsweg für welche Projekte im Land Bremen noch vor der
Verfassungsänderung erzielen?

4. Welche Veränderungen für die Realisierung Bremer Investitionswünsche würde
sich aus dieser Fassung des Verfassungstextes ergeben?

5. Sind mit der Benennung der Zielrichtung der Behebung „konkreter Problemla-
gen“ in der Begründung zum Artikel 104 b im oben genannten Gesetzesantrag
auch extreme Haushaltsnotlagen gemeint?

6. Welche konkreten Ziele (Indikatoren, Zielwerte) sollten mit dem Instrument der
Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104 b Grundgesetz zur Behebung einer
konkreten Problemlage wie beispielsweise einer extremen Haushaltsnotlage
vorgegeben werden?

7. Wäre es aus Sicht des Senats möglich, auf Grundlage der neuen Verfassungs-
norm eine Unterstützung des Bundes für Bremens Hafeninvestitionen zu erhal-
ten?

Jan Köhler, Karoline Linnert und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

D a z u

Antwort des Senats vom 1. August 2006

1. Über welche Projekte für Hilfen nach Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz hat der
Senat in den letzten zehn Jahren mit der Bundesregierung verhandelt?

Nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes werden folgende Finanzhilfen des
Bundes gewährt:

1. Finanzhilfen für den Städtebau,

2. Finanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung,

3. Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
(GVFG),

4. Investitionsprogramm Ganztagsschulen,

5. Seehafenfinanzhilfen des Bundes,

6. Investitionsförderung Ost.

Bremen hat insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung und der Wohnraum-
förderung davon profitiert. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lagen die Mittel
zwischen 2,5 und 3,5 Mio. ‡ (ohne Ganztagsschulprogramm/siehe Tabelle 1 im
Anhang). Dazu kommen jährlich 10,7 Mio. ‡ für Seehafenlasten.

Die Investitionshilfen werden in der Regel nicht bilateral verhandelt, sondern im
Rahmen von  Bund-Länder-Arbeitsgruppen für durch die Länder aufgestellte För-
derprogramme vergeben.

Im Bereich der Städtebauförderung haben die Vertreter der Fachressorts der Bun-
desländer gemeinsam mit dem zuständigen Bundesministerium hinsichtlich der
Hilfen  nach  Artikel  104 a  Abs.  4  über  die  Zuweisung  der  Finanzhilfen  für  be-
stimmte Aufgabenbereiche verhandelt.

Diese  Verhandlungen  haben  im  Bereich  der  Städtebauförderung  jeweils  zum
Abschluss der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung“ durch den Se-



— 3 —

nator für Bau, Umwelt und Verkehr mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung geführt.

Das Ergebnis dieser Verwaltungsvereinbarung ist dann jeweils in das Landes-
programm Städtebauförderung umgesetzt worden. Die Landesprogramme wur-
den der Deputation für Bau und Verkehr jeweils zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Wohnraumförderung bestehen Kontakte zwischen den Fachres-
sorts Bundesministerium für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung (BMVBS) und
Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SBUV) sowie den Fachressorts der ande-
ren Bundesländer bezüglich der jährlichen Wohnraumförderungsprogramme und
dem Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für die jeweiligen Programme
durch das Fachressort.

Der Förderbetrag des Bundes ergibt sich aus dem Wohnraumförderungsgesetz
sowie den Verwaltungsvereinbarungen für die einzelnen Programmjahre. Seit
2004 stellt der Bund jedoch nur noch den gesetzlichen Mindestrahmen von zur-
zeit 202,4 Mio. ‡ für das ganze Bundesgebiet zur Verfügung. Die Verwaltungs-
vereinbarung beschränkt sich somit im Wesentlichen auf die Aufteilung der Bun-
desmittel auf die einzelnen Länder sowie Verfahrensfragen. Diese Aufteilung er-
folgt im Einvernehmen zwischen den Ländern nach dem Bevölkerungsschlüssel.

Die Bundesmittel fließen in die jährlichen Wohnraumförderungsprogramme des
Landes, die der Deputation für Bau und Verkehr zur Beschlussfassung vorgelegt
werden.

Projekte, die durch das Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) nach
den Rahmenbedingungen des GVFG förderfähig und entsprechend zu finanzie-
ren sind, wurden vom SBUV angemeldet und auch vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) genehmigt.

Im Zuge der Verhandlungen zum Solidarpaktfortführungsgesetz (SFG) hat Bre-
men außerhalb des Systems des Länderfinanzausgleichs eine Kompensation für
die  dort  fortfallende  Hafenlastenabgeltung  erreichen  können.  Im  Rahmen  des
SFG wurde eine Neuregelung zur Beteiligung des Bundes an den Hafenin-
vestitionen beschlossen. Für den Zeitraum von 2005 bis 2019 erhält Bremen auf
der Grundlage des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104 a
Abs. 4 GG an die Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen sowie Schleswig-Holstein für Seehäfen jährlich 10,737 Mio. ‡ zur an-
teiligen Finanzierung besonders bedeutsamer Investitionen im Bereich der See-
häfen. Die Ausgaben der ausgewählten Projekte sind zu 90 vom Hundert för-
derfähig. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist aufgrund einer
zwischen Bund und Seehafenländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung
bis zum 30. September des Folgejahres nachzuweisen (erstmalig also am 30. Sep-
tember 2006).

Das Ganztagsschulprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ hat eine Lauf-
zeit von 2003 bis 2007. Zu diesem Programm gibt es eine Verwaltungsvereinba-
rung zwischen allen Bildungsministerien und dem Bund.

2. Welche Projekte wurden jeweils mit welchen Summen in welchen Jahren vom
Bund gefördert?

Förderfähig mit Städtebauförderungsmitteln des Bundes und der Gemeinde sind
grundsätzlich nur Ausgaben in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten oder
Entwicklungsbereichen soweit diese Aufnahme in das Land-/Bundesprogramm
gefunden haben. Die Aufnahme von Gebieten in das Land-/Bundesprogramm
wird auf Vorschlag des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr durch den Senat
beschlossen.

Bestandteil der Land-/Bundesprogramme ab 1996 bei der Städtebauförderung
sind die Gebiete Lüssum, Gröpelingen, Kattenturm, Osterholz-Tenever, Innen-
stadt, Findorff, Waller Heerstraße, Buntentorsteinweg. In Bremerhaven sind dies
die Gebiete Lehe Klushof und Alte Bürger. In 2006 sollen neu aufgenommen wer-
den die Gebiete Hohentor und Huckelriede.

Wie viel Finanzhilfen in die einzelnen Gebiete geflossen sind, ist aus der in An-
lage 1 befindlichen Tabelle 2 ersichtlich. Die Jahressummen werden in Tabelle 1
wiedergegeben.
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Bei  dem  Programm  „Soziale  Stadt“,  dass  seit  1999  aufgelegt  wird,  werden
folgende Gebiete gefördert: Blockdiek, Grohner Düne, Hemelingen, Kattenturm-
Mitte,  Lüssum,  Marßeler  Feld,  Neue  Vahr,  Gröpelingen,  Osterholz-Tenever,
Kirchhuchting, Walle, Bahnhofsvorstadt und in Bremerhaven Wulsdorf.

Wie viel Finanzhilfen in die einzelnen Gebiete geflossen sind, ist aus der in An-
lage  1  befindlichen  Tabelle  3  ersichtlich.  Die  Jahressummen  werden  in  Ta-
belle 1 wiedergegeben.

Als  drittes  Städtebauförderungsprogramm  gibt  es  seit  2004  das  Programm
„Stadtumbau West“. In diesem Programm sind die Gebiete Lüssum, Osterholz-
Tenever und in Bremerhaven Grünhöfe enthalten.

Wie viel Finanzhilfen in die einzelnen Gebiete geflossen sind, ist aus der der in
Anlage 1 befindlichen Tabelle 4  ersichtlich. Die Jahressummen werden in Ta-
belle 1 wiedergegeben.

In der folgenden Tabelle ist die Wohnraumförderung der Programme 1996 bis
2005 mit Bundesmitteln dargestellt. Im Programmjahr 2005 sind bisher keine
Bewilligungen und daher auch keine Zahlungen des Bundes erfolgt. Die Jahres-
summen werden in Tabelle 1 der Anlage 1 wiedergegeben.

Nach  dem  §  6  Abs.  1  GVFG  („Bundesprogramm“)  wurde  in  den  letzten  zehn
Jahren nur die Linie 4 direkt vom BMVBS gefördert. Vorgesehen ist die Förde-
rung der geplanten Farge-Vegesacker-Eisenbahn, Linie 1, Linie 8 und Linie 2 in
einem gemeinsamen Großvorhaben. Hierzu finden regelmäßige Abstimmungs-
gespräche mit dem BMVBS statt.

Es wurden über das Bundesprogramm hinaus nach dem § 6 Abs. 2 GVFG („Lan-
desprogramm“) jährlich etwa 20 Maßnahmen in Bremerhaven und Bremen mit
einem jährlichen Programmvolumen von 10 bis 11 Mio. ‡ gefördert.

Das Landesprogramm wird von Bremen erstellt und dem BMVBS zur Kenntnis
gegeben.

Die finanzielle Ausstattung des GVFG (Landesprogramm) ist gesetzlich festge-
schrieben. Die Quoten der Länder richten sich nach dem Kfz-Bestand in den
Ländern und sind nicht verhandelbar.

In der folgenden Tabelle sind die jährlichen Bundesmittel (ohne Fahrzeugbe-
schaffung) für Bremerhaven, Bremen-Stadt und das Land Bremen von 1996 bis
2005 in Mio. ‡ dargestellt. Die einzelnen Projekte sind in der Tabelle 5 Anlage 1
aufgeführt. Die Jahressummen werden in Tabelle 1 der Anlage 1 wiedergegeben.

Das Ganztagsschulprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ mit einem Vo-
lumen von insgesamt 28.282,1 T‡ für das Land Bremen beläuft sich in den ein-
zelnen Jahren auf folgende Bundesmittel:

Jahr Fördervolumen (T‡)

2003 2.121,2

2004 7.070,5

2005 7.070,5

2006 7.070,5

2007 4.949,4

3. Welche Investitionshilfen nach Artikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz will der Senat
auf dem Verhandlungsweg für welche Projekte im Land Bremen noch vor der
Verfassungsänderung erzielen?

Die Verfassungsänderung ist zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung vom Bun-
destag und vom Bundesrat beschlossen worden. Der Senat strebt an, im Rahmen
der daran anschließenden Verhandlungen über die zweite Stufe der Föderalismus-
reform weitere Finanzhilfen zu erreichen.

Bremen wird sich auch für das Programmjahr 2006 an den Verhandlungen über
die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2006 beteiligen und auf Basis
des Ergebnisses ein entsprechendes Landesprogramm aufstellen.
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Der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung für das Programmjahr 2006 in der
Wohnraumförderung wird zurzeit vom BMVBS mit den Fachressorts der Länder
auf Referatsleiterebene besprochen. Wegen der grundsätzlichen zeitlichen Ver-
zögerung bei der Umsetzung von Wohnraumförderungsprogrammen ist nicht von
einer Inanspruchnahme von Mitteln des Programmjahres 2006 im Haushaltsjahr
2006 auszugehen.

4. Welche Veränderungen für die Realisierung Bremer Investitionswünsche würde
sich aus dieser Fassung des Verfassungstextes ergeben?

Artikel 104 a GG weist Bund und Ländern als verfassungsrechtliche Grundregel
der Ausgabenverteilung jeweils die Ausgaben zu, die sich aus der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben ergeben. Ausnahmen von dieser Konnexitätsregel sind nur zuläs-
sig, wenn das Grundgesetz etwas anderes bestimmt.

Eine wichtige Durchbrechung dieses Prinzips enthält der Artikel 104 a Abs. 4 GG.
Diese Vorschrift gestattet es dem Bund, den Ländern ausnahmsweise Finanzhilfen
für besonders wichtige Investitionen zu gewähren.

Diese Mitfinanzierung von Länderaufgaben durch den Bund wurde aufgrund des
Spannungsverhältnisses zwischen der Eigenstaatlichkeit der Länder und der mit
der Finanzierung verbundenen Einschränkung ihrer eigenstaatlichen Aufgaben-
wahrnehmung unter dem Stichwort „Goldener Zügel des Bundes“ in den Ver-
handlungen um die Föderalismusreform kritisiert. Auf der anderen Seite stellt sie
ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument dar, mit dessen Hilfe bestehende
wirtschaftsstrukturelle Ungleichgewichte zwischen den Ländern mit Unterstüt-
zung des Bundes und im Sinne seiner gesamtstaatlichen Verantwortung verrin-
gert werden können. Im Unterschied zu den Gemeinschaftsaufgaben gibt es auch
keine eigene Programmkompetenz des Bundes, sondern die Mittel werden im
Rahmen von von den Ländern aufgestellten Förderprogrammen abgerufen. Des-
wegen blieb die Mischfinanzierung in den Entwürfen der Bundesstaatskommis-
sion zur Veränderung des Grundgesetzes grundsätzlich erhalten, wurde aber in
ihren Fördervoraussetzungen restriktiver ausgestaltet:

1. Die Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemein-
den und für die soziale Wohnraumförderung werden abgeschafft. Im Gegen-
zug erhalten die Länder von 2007 bis 2019 jährlich 1.335,5 Mio. ‡ bzw. 518,2
Mio. ‡ zur Kompensation gemäß Artikel 143 c GG n. F. im Verein mit dem
Entflechtungsgesetz; Ende 2013 prüfen dann Bund und Länder gemeinsam,
in welcher Höhe die bis dahin gezahlten Beträge zur Aufgabenerfüllung der
Länder noch angemessen sind; ab 2013 entfällt die Zweckbindung, das Geld
muss aber weiterhin investiv verwendet werden. Die Kompensationsbeträge
entsprechen den Zahlungen im Referenzzeitraum 2000 bis 2008; die Ver-
teilung unter den Ländern entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2000 bis
2003 (Ist-Zahlen). Bremens Anteile belaufen sich auf 0,8 % bzw. 0,6 %. Ab
dem Jahr 2013 kann es frei über die (investive) Verwendung der Mittel ent-
scheiden.

2. Die Verfassungsreform lässt weiterhin die Finanzhilfen im Grundsatz mit al-
len drei Begründungssträngen bestehen und erhält auch die Möglichkeit, sie
nicht nur durch Bundesgesetz, sondern auch im Rahmen von Verwaltungs-
vereinbarungen vorzunehmen. Insoweit ergeben sich keine Veränderungen.
Allerdings wird die Ausgestaltung  der Finanzhilfen restriktiver sein; sie sollen
zukünftig nur noch befristet und mit abnehmenden Beträgen gewährt wer-
den und werden einer Berichtspflicht gegenüber Bundestag, Bundesregie-
rung und Bundesrat unterzogen. Damit sollen laut Gesetzesbegründung
„schematisch verfestigte Förderungen“ ausgeschlossen werden.

Die Finanzhilfen für die Seehafenlasten sind von dieser Bestimmung bis zum
Jahr 2019 in Artikel 143 c Abs. 2 GG n. F. ausdrücklich ausgenommen; sie
werden weiterbezahlt wie bisher.

3. Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder kann der
Bund zukünftig nur noch gewähren – so die neue Grundgesetzformulierung
–, „soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht“. Da
beispielsweise im Hochschulbereich Gesetzgebungskompetenzen des Bun-
des fortbestehen, könnte er in diesem Bereich somit weiter Finanzhilfen leis-
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ten;  z.  B.  ein  weiteres  Ganztagsschul-Investitionsprogramm  des  Bundes
wäre aber, weil das Schulwesen Gegenstand ausschließlicher Gesetzgebung
der Länder ist, zukünftig nicht mehr zulässig.

Die Frage der Kompetenzabgrenzung betrifft auch die Sicherung der Hafenlasten-
abgeltung über Artikel 104 a Abs. 4 GG, denn die Kompetenz für die Häfen ist
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt; insofern  ist aber auch  eine weitere Ver-
gabe von Investitionshilfen nicht auszuschließen. Im Übrigen hat der Senat der
Föderalismusreform nur unter der Bedingung der oben genannten Bestandsga-
rantie zugestimmt, die eine Fortsetzung der Seehafenfinanzhilfen für die Laufzeit
des Solidarpaktfortführungsgesetzes in Artikel 125 c Abs. 2 GG im Verein mit
Artikel 143 c Abs. 3 GG vorsieht.

Gleichzeitig hat er angekündigt, über die Frage der insgesamt zu gering bemes-
senen Hafenlastabgeltung, die nur 10 % der tatsächlichen Kosten abdeckt, im
Rahmen der zweiten Stufe der Föderalismusreform in Verhandlungen mit Bund
und Ländern eintreten zu wollen.

5. Sind mit der Benennung der Zielrichtung der Behebung „konkreter Problemla-
gen“ in der Begründung zum Artikel 104 b im oben gennnaten Gesetzesantrag
auch extreme Haushaltsnotlagen gemeint?

Die mit den Finanzhilfen anzustrebenden Oberziele werden in Absatz 1 des
Entwurfs von Artikel 104 b genannt; sie sind unverändert aus dem bisher gül-
tigen Artikel 104 a Abs. 4 GG übernommen worden. Da extreme Haushaltsnot-
lagen  in  der  Regel  auch  durch  Schwächen  in  der  Wirtschaftsstruktur  mitver-
ursacht werden, und Artikel 104 b das Förderziel „Ausgleich unterschiedlicher
Wirtschaftskraft“ vorsieht, hatte das BVerfGE im Urteil von 1992 bereits auf das
Instrument  Finanzhilfen  hingewiesen.  Nach  Auffassung  des  Senats  können Fi-
nanzhilfen,  da  alle  Förderziele  erhalten  blieben,  auch  zukünftig  bei  dieser  Pro-
blemlage zum Einsatz kommen, sofern die übrigen Anwendungsvoraussetzun-
gen erfüllt sind.

6. Welche konkreten Ziele (Indikatoren, Zielwerte) sollten mit dem Instrument der
Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104 b GG zur Behebung einer konkreten
Problemlage wie beispielsweise einer extremen Haushaltsnotlage vorgegeben
werden?

Artikel  104 b  Abs.  2  Satz  2  sieht  eine  Verwendungsüberprüfung  der  Finanz-
hilfemittel in regelmäßigen Zeitabständen vor. Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung soll diese Überprüfung sich auch auf die Frage der Erreichung der ange-
strebten Ziele erstrecken. Schließlich können gemäß Absatz 3 Bundestag, Bun-
desrat und Bundesregierung jederzeit einen Bericht auch über die mit den Finanz-
hilfen erzielten „Verbesserungen“ verlangen. Wie die Ziele im einzelnen konkre-
tisiert und gegebenenfalls operationalisiert werden sollten und könnten, ist zum
einen dem Bundesgesetzgeber überlassen und wäre zum anderen im Falle der
Regelung durch Verwaltungsvereinbarung gemeinsam mit dem Bund festzule-
gen. Welche Indikatoren und Zielwerte im Einzelfall dann angemessen wären,
lässt sich aber nicht allgemein vorab festlegen.

7. Wäre es aus Sicht des Senats möglich, auf Grundlage der neuen Verfassungs-
norm eine Unterstützung des Bundes für Bremens Hafeninvestitionen zu erhal-
ten?

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 und Frage 4 verwiesen. Der Senat wird die
Unterstützung des Bundes für Hafeninvestitionen im Wege der Verhandlungen
auf allen verfassungsrechtlich und einfachrechtlich möglichen Wegen zu ver-
bessern versuchen.
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